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Schulden der öffentlichen Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen des Staatssektors, der Sozialversicherungs
träger und der Bundesagentur für Arbeit 

 

Schuldenstatistik

FS

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BSt atG )1 und nach der  
Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016/679 (D S-G V O)2 

(für staatliche und kommunale Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in privater Rechtsform)

1 

2 

Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der  
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Statistik über die Schulden der öffentlichen Haushalte wird jährlich zum Stichtag  
31. Dezember als Totalerhebung durchgeführt. Ihre Ergebnisse liefern zusammen mit  
der Finanzvermögenstatistik wichtige Informationen über die Finanzen der öffentlichen  
Haushalte. Damit erfüllen sie den Datenbedarf wirtschaftlicher und politischer  
Entscheidungsträger im nationalen Rahmen und auch auf Ebene der Europäischen  
Union.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Finanz- und Personalstatistikgesetz (FP S tatG ) in Verbindung  
mit dem BS tatG . Erhoben werden die Angaben zu § 5 Satz 1 Nummer 1  
Buchstabe a bis g FP S tatG .

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 11 Absatz 1 FP S tatG i n Verbindung mit § 15 
B StatG .

Nach § 11 Absatz 2 Nummer 1 FP S tatG s ind die Leitungen der staatlichen und  
kommunalen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in privater Rechtsform oder die für 
das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen zuständigen Stellen oder soweit die  
Angaben hier nicht erlangt werden können, die Träger dieser Erhebungseinheiten  
auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 2 BS tatG s ind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre  
Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu 
sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu  
nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der  
Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Pflicht,  
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht recht-
zeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den 
 Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder angehalten werden.

Nach § 23 BS tatG h andelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer

– vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 
BS tatG e ine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheits-
gemäß erteilt,

– entgegen § 15 Absatz 3 BS tatG e ine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form  
erteilt oder

–  entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 BS tatG e in dort genanntes Verfahren nicht nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet  
werden.

Nach § 15 Absatz 7 BS tatG h aben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die  
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Einwilligung in die 
Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der 
 Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 
sind davon nicht betroffen.

https://www.gesetze-im-internet.de/
https://eur-lex.europa.eu/
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Geheimhaltung
Nach § 16 BS tatG w erden die erhobenen Einzelangaben grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die Auskunft-
gebenden eingewilligt haben, dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:

– öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen Verbunds, die mit der 
Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z.B . die  
Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das Statistische Amt der  
Europäischen Union [Eurostat]),

– Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z.B  . IT Z B und, Rechenzentren 
der Länder).

Nach § 15 FP S tatG d ürfen die statistischen Ergebnisse auch soweit sie auf Zusammen-
führungen von Angaben nach § 13 Absatz 2 beruhen, sowie Angaben nach § 9a  
Absatz 3 Nummer 1, auf Ebene der Erhebungseinheit veröffentlicht werden, soweit nicht 
Erhebungseinheiten nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 FP S tatG , die nicht dem Sektor 
Staat zuzurechnen sind, betroffen sind.

Nach § 14 Absatz 1 FP S tatG d ürfen an die obersten Bundes- und Landesbehörden für 
die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der 
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen  
übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen  
und – soweit Erhebungseinheiten nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 betroffen  
sind – nur dann, wenn sie nicht in tieferer regionaler Gliederung als auf Regierungs-
bezirksebene, im Fall der Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind.

Nach § 14 Absatz 3 FP S tatG d ürfen für ausschließlich kommunalstatistische Zwecke den 
für statistische Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden oder Gemeindeverbänden 
(Statistikstellen) auf Ersuchen für deren Zuständigkeitsbereich vom Statistischen  
Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Einzelangaben zu den Erhebungs-
merkmalen übermittelt werden.

Nach § 16 Absatz 6 BS tatG i st es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen  
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte 
Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der  
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift  
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern, Löschung
Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen, bzw. des Unternehmens/der Einrichtung, 
Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen  
Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der Überprüfung der  
Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.  
Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert,  
wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. 

Die verwendete Berichtsstellennummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung  
einbezogenen Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus 
einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Berichtsstellennummer darf in den  
Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahre aufbewahrt 
werden. Danach wird sie gelöscht.
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Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten,  
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können

– eine Auskunft nach Artikel 15 DS -GV O ,

– die Berichtigung nach Artikel 16 DS -GV O ,

– die Löschung nach Artikel 17 DS -GV O s owie

– die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS -GV O 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der  
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS -GV O   
widersprechen.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige 
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antrag-
stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor 
weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
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